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Vernehmlassung zur Teilrevision der Radio- und Fernsehverordnung:  
Versorgungsgebiete für Lokalradios und Regional-TV 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

 

Der Bundesrat hat am 8. September 2021 das UVEK beauftragt, zur Teilrevision der Radio- und Fernseh
verordnung ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Gerne nehmen wir die Möglichkeit zur Stel
lungnahme wahr. 
 

 

Der Bund will gemäss initiierter Teilrevision die Gebiete der regionalen Radio- und Fernsehsender neu 
aufteilen. Ab 2025 sind neue Konzessionen fällig (bis 2034). Der Bund nutzt diese Gelegenheit, die ganze 
Radiolandschaft, die noch aus den UKW-Zeiten stammt, neu zu organisieren. Pro Verbreitungsgebiet ist 
nur noch je eine Konzession für Radio und Fernsehen mit Leistungsauftrag und Gebührenfinanzierung 
vorgesehen. Gleichzeitig werden diese Verbreitungsgebiete geografisch neu aufgeteilt – Überlappungen 
soll es möglichst nicht mehr geben. 

Für die Ost- und Südostschweiz sowie die Region Sarganserland-Werdenberg hat dies Folgen. Die heuti
gen, sich teilweise überlappenden Versorgungsgebiete sollen neu geordnet werden; einerseits das Ge
biet der Kantone «Thurgau und St.Gallen» zu «Ostschweiz» andererseits «Graubünden und Glarus» zu 
«Südostschweiz».  

Neu soll es gemäss Vorschlag des Bundes pro Konzessionsgebiet noch einen offiziellen Sender geben. 
Derzeit senden sowohl Radio Südostschweiz aus Chur in den Kanton St.Gallen (Wahlkreise Sarganser
land und Werdenberg) sowie Radio FM1 von St.Gallen aus bis nach Chur. Identisch verhält es sich bei 
den privatrechtlichen TV-Sendern TV Südostschweiz und TVO. 

Die Region Sarganserland-Werdenberg liegt im südlichen Teil des Kantons St.Gallen. Die Gemeinden der 
Region Sarganserland von Bad Ragaz bis an den Walensee orientieren sich aufgrund der geografischen 
Lage ebenso Richtung Kanton Graubünden und Kanton Glarus.  
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Dieses Versorgungsgebiet zwischen Graubünden und Glarus wird derzeit stark seitens Radio und TV 
Südostschweiz (Verlagshaus Somedia, Chur) redaktionell bearbeitet. Eine Neukonzessionierung – wobei 
das zukünftige Versorgungsgebiet «Südostschweiz» den Kanton St.Gallen und somit das Sarganserland 
und Werdenberg ausklammert – ist nicht sinnvoll und schränkt die wichtige Medienvielfalt ein. Es be
steht die Gefahr, dass sich das Churer Medienhaus somit aus der Region Sarganserland-Werdenberg 
zurückzieht.  

FM1 (CH Medien) wird diese aktive, redaktionelle Betreuung am Rande ihres Versorgungsgebietes vo
raussichtlich nicht kompensieren können; zudem fehlt eine weitere Redaktion, die die Medien- und 
Meinungsvielfalt stärkt beziehungsweise fördert.  

Die Region Sarganserland-Werdenberg steht diesem Abbau des «Service-public» ablehnend gegenüber. 
Auch wenn Medien weiterhin und ohne Auftrag über nicht konzessionierte Gebiete berichten dürfen, 
wird dies aus wirtschaftlichen Überlegungen zu einem Abbau der redaktionellen Leistungen in der Regi
on führen. Es besteht zudem die Gefahr, dass im Konzessionsgebiet «Ostschweiz» mit den Kantonen 
Thurgau und St.Gallen inklusive Stadt St.Gallen die Berichterstattung in den bevölkerungsärmeren, peri
pheren Gebieten wie Sarganserland zu kurz kommen könnte. 

Die Region Sarganserland-Werdenberg liegt in den Konzessions- und Versorgungsgebieten «Südost
schweiz» und «Ostschweiz». Sie fordert deshalb eine Beibehaltung der aktuellen Situation in Bezug auf die 
Versorgungsgebiete und Konzessionen ab dem Jahre 2025 sowie eine Verlängerung der bestehenden, 
aktuellen Radio- und TV-Konzessionen. Die gelebte Meinungsvielfalt soll nicht zerstört oder aufs Spiel 
gesetzt werden. Die derzeitigen Konzessionen und Versorgungsgebiete bilden den funktionalen Raum 
sowie gewachsene Strukturen ab. Eine Konzessionsgleichschaltung mit den Kantonsgrenzen wird als nicht 
sinnvoll und realitätsfern beurteilt und ist abzulehnen. 

 

 

Freundliche Grüsse 
Region Sarganserland-Werdenberg 
 
 
 
 
Christoph Gull    René Lenherr-Fend 
Präsident    Geschäftsstellenleiter 
 

 

 

 

Kopie: 

- Gemeinden der Region Sarganserland-Werdenberg 


